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S a t z u n g  d es  V er ei n s  " H a r l a c h i n g er  S p a t z en "  
 
Die Satzung wurde am 17.12.2007 errichtet. 
 
§  l  N a m e,  S i t z  u n d  Ges c h ä f t s j a h r  
1. Der Verein führt den Namen "Harlachinge r Spatzen". 
2. Der Verein hat seinen Sitz in München und soll in das Vereinsregis ter 
eingetragen werden. 
3. Das Geschäftsjah r des Vereins ist das Kalenderjahr . 
 
§  2  Z w ec k  d es  V er ei n s  
1. Zweck des Vereins ist die Förderung der Kindererzieh ung durch die 
Errichtung und den Unterhalt einer Eltern-Kind- Initiative im Familien- 
selbsthilfeb ereich. 
2. Der Satzungszwec k wird verwirklicht  insbesondere  durch 
a) Erarbeitung eines Konzeptes für eine situationsbe zogene und 
familienergä nzende Erziehung auf wissenschaft lich-sozialp ädagogischen  
Grundlagen. Die Inhalte werden dabei gemeinsam von den Eltern und Erziehern 
auf regelmäßig stattfindend en Elternabende n erarbeitet und ggfs. erneuert. 
b) Die Unterhaltung  einer Kindertagess einrichtung,  bzw. Kindertagess tätte 
für Kinder unter 4 Jahren, auf dieser Grundlage. 
 
§  3  Gem ei n n ü t z i g k ei t  
1. Der Verein verfolgt ausschließli ch und unmittelbar gemeinnützig e Zwecke 
im Sinne des Abschnittes "Steuerbegün stigte Zwecke" der Abgabenordnu ng. 
2. Der Verein ist selbstlos tätig. Er verfolgt nicht in erster Linie 
eigenwirtsch aftliche Zwecke. 
3. Mittel des Vereins dürfen nur für gemeinnützig e Vereinszweck e verwendet 
werden. 
4. Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. 
5. Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd 
sind, oder durch unverhältnis mäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. 
 
§  4  E r w er b  d er  M i t g l i ed s c h a f t  
1. Mitglied kann jede natürliche und juristische Person werden, die den 
Zweck des Vereins fördert und unterstützt.  

2. Über die Aufnahme von natürlichen und juristischen  Personen entscheidet 
der Vorstand. Der Antrag auf Aufnahme in den Verein ist schriftlich an den 
Vorstand zu richten. Mit der Aufnahme erkennt das Mitglied die aktuelle 
Satzung des Vereins an. 

3. Die Mitgliederve rsammlung beschließt über die Zahlung von Mitgliedsbei trägen. 
Die Höhe der Beiträge wird in einer gesonderten Gebührenordn ung festgelegt. 
 
    

 
§  5  B een d i g u n g  d er  M i t g l i ed s c h a f t  
1. Die Mitgliedscha ft endet 
a) durch Auflösung oder Aufhebung des Vereins 
b) durch eine schriftliche  Austrittserk lärung an den Vorstand 
c) bei einer natürlichen Person durch Tod, bei einer juristischen  Person 
durch Verlust der Rechtsfähigk eit 
d) durch Ausschluss aus wichtigem Grund  
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§  6  O r g a n e  d e s  V e r e i n s  
Organe des Vereins sind 

a) Die Mitgliederve rsammlung 
b) Die Elternversam mlung 
c) Der Vorstand 
   
 
§ 7 Die Mitgliederversammlung 

1. Die Mitgliederve rsammlung tritt einmal im Kalenderjahr  zusammen. 
2. Sie wird vom Vorstand mit einer Frist von zwei Wochen schriftlich 
einberufen unter Angabe der Tagesordnung .  
3. Sie ist auch außerordentl ich auf Verlangen von mindestens einem Drittel der 
Mitglieder zu berufen, wenn es das Vereinsinter esse erfordert. Dies muss dem 
Vorstand schriftlich mitgeteilt werden unter Angabe des Grundes. 

4. Die Mitgliederve rsammlung ist für die folgenden Angelegenhei ten 
zuständig:  
a) Grundsätze der Tätigkeit des Vereins; Umfang der Vereinsaktiv ität 
b) Aufgaben und Ziele sowie die Erziehungsko nzeption der Elterninitia tive; 
c) Beschlussfas sung über Änderung des Vereinszweck s, Satzungsände rungen und 
über die Auflösung des Vereins;  
d) Wahl, Entlastung und Abberufung der Vorstandsmit glieder und des 
Kassenprüfer s; 
e) Entgegennahm e des Jahresberich ts des Vorstandes und Genehmigung der 
geprüften Jahresabrech nung des Kassenwartes ; 
6. Jede satzungsmäßi g einberufene Mitgliederve rsammlung ist beschlussfäh ig 
ohne Rücksicht auf die Zahl der erschienenen  Mitglieder. Jedes erschienene 
Mitglied hat 1 Stimme. Das Stimmrecht ist durch 
schriftliche  Vollmacht auf ein anderes Mitglied übertragbar.  Der Vertreter 
hat dem Vorstand die Vollmacht in der Mitgliederve rsammlung vorzulegen. 
7. Die Mitgliederve rsammlung beschließt mit einfacher Mehrheit der 
anwesenden oder wirksam vertretenen Mitglieder. Bei Stimmengleic hheit gilt der 
Antrag als abgelehnt. 
8. Über die Mitgliederve rsammlung ist ein Protokoll anzufertigen . Das 
Protokoll wird vom Vorstand freigegeben und an die Mitglieder verteilt. 
 

§ 8 Die Elternversammlung 
1. Die Elternversam mlung findet mindestens  2 Mal im Jahr statt. Sie wird 
vom Vorstand mit einer Frist von 2 Wochen schriftlich oder durch Email Rundschreibe n 
einberufen. Der Vorstand soll die Tagesordnung  angeben. 
Das Datum einer Elternversam mlung kann auch in der vorangegange nen Versammlung münd- 
lich vom Vorstand mitgeteilt werden. 

2. Der Elternversam mlung gehören als Mitglieder an: 
a) die Eltern, deren Kinder die Einrichtung besuchen   
b) die Bezugsperson en der Kinder (Betreuer) 
c) Eltern, die einen Antrag auf Aufnahme in die Eltern-Kind- Initiative gestellt ha- 
ben, dürfen als Gäste ohne Stimmrecht an den Elternabende n teilnehmen. 
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3. Die Elternversam mlung arbeitet konzeptionel l an der Erreichung des 
Vereinszweck s mit. 
4. Jede satzungsgemä ß einberufene Elternversam mlung ist beschlussfäh ig ohne 
Rücksicht auf die Zahl der erschienenen  Mitglieder. Mitglieder der 
Elternversam mlung haben für jedes betreute Kind 1 Stimme. Das Stimmrecht ist 
durch schriftliche  Vollmacht auf ein anderes Mitglied der Elternversam mlung 
zu übergeben. Der Vertreter hat die Vollmacht dem Vorstand vorzulegen. 
5. Die Elternversam mlung fasst ihre Beschlüsse mit einfacher Mehrheit auf 
die anwesenden oder wirksam vertretenen Mitglieder entfallenden  Stimmen. Bei 
Stimmengleic hheit gilt der Antrag als abgewiesen. 
6. Die Elternversam mlungen werden von einem vom Vorstand zu bestimmenden , 
anwesenden Mitglied protokollier t. Der Vorstand versendet die Protokolle der 
Elternversam mlungen per Email an alle Mitglieder. 
 

§  9  D er  V o r s t a n d  
1. Der Vorstand besteht aus mindestens drei Mitgliedern. 
2. Der Vorstand wird von der Mitgliederve rsammlung mit Zweidrittelm ehrheit gewählt 
und ist ehrenamtlich  tätig. 
3. Er bleibt bis zur Wahl eines neuen Vorstands im Amt. Die Amtszeit beträgt bis zu 
zwei 2 Jahre. Wiederwahl ist möglich. 

4. Der Vorstand ist gesetzlicher  Vertreter des Vereins nach außen. 
 
5. Jedes Vorstandsmit glied ist allein für den Verein vertretungsb erechtigt Die Ver- 
tretungsmach t des Vorstandes wird mit Wirkung gegen Dritte in der Weise beschränkt, 
dass für  Rechtsgeschä fte mit einem Geschäftswer t über 1500,00 Euro die Zustimmung 
eines zweiten Vorstandsmit glieds erforderlich  ist. 

6. Scheidet ein Mitglied des Vorstands während der Amtsperiode aus, so wählt 
der Vorstand ein Ersatzmitgli ed aus den Reihen der Vereinsmitgl ieder für die 
restliche Amtsdauer des Ausgeschiede nen. 
   
7. Dem Vorstand obliegt die Geschäftsfüh rung des Vereins. Seine Aufgaben 
sind im Einzelnen: 

a) Aufnahme von Mitgliedern;  
b) Vergabe von Betreuungspl ätzen; 
c) Abschluss von Arbeits- und Dienstverträ gen 
d) Anschaffung und Instandsetzu ng von Betriebsmitt eln, Spielmateria l etc. 

e) Einberufung von Mitglieder- und Elternversam mlungen; 
f) Information der Mitglieder über in Mitglieder- und Elternversam mlungen 
gefasste Beschlüsse 
g) Planung der Verwendung von Mitgliedsbei trägen und sonstigen Mitteln; 
h) Stellung von Förderanträg en 
i) Beschlussfas sung über einen Mitgliederau sschluss 
Der Vorstand kann einzelne Tätigkeiten an die Mitglieder delegieren. 

9. Vorstandssit zungen finden mindestens vier mal im Jahr statt. Die 
Einladung durch den/die Vorstandsvor sitzende/n bzw. dem Finanzvorsta nd 
erfolgt schriftlich,  telefonisch oder per Email unter Einhaltung einer 
Ladungsfrist  von mindestens 2 Werktagen. 
10. Der Vorstand ist beschlussfäh ig, wenn mindestens zwei Mitglieder 
anwesend sind. Der Vorstand erfasst seine Beschlüsse einstimmig, bei 2 
Mitgliedern;  mit einfacher Mehrheit bei mehr als zwei Mitgliedern.  
11. Beschlüsse des Vorstands können bei Eilbedürftig keit auch schriftlich,  
per Email oder telefonisch gefasst werden, wenn alle Vorstandsmit glieder 
ihre Zustimmung zu dem Verfahren erklären. 
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12. Über die Sitzung des Vorstands ist ein schriftliche s Protokoll 
aufzunehmen.  Die Niederschrif t soll Ort und Zeit der Vorstandssit zung, die 
Namen der Teilnehmer, die Beschlüsse und das Abstimmungse rgebnis enthalten. 
13. Der Vorstand hat der Mitgliederve rsammlung jährlich Bericht über seine 
Arbeit zu erstatten. 
14. Die Vorstandsmit glieder haften nur im Falle einer grob fahrlässigen  oder 
vorsätzliche n Pflichtverle tzung. Im Übrigen ist ihre Haftung gegenüber dem 
Verein und seinen Mitgliedern ausgeschloss en.  
 
 

 

§  1 3  S a t z u n g s ä n d er u n g en  u n d  A u f l ö s u n g  d es  V er ei n s  
1. Für den Beschluss, den Vereinszweck  oder die Satzung zu ändern oder den 
Verein aufzulösen ist eine 2/3 Mehrheit der in der Mitgliederve rsammlung 
persönlich anwesenden Mitglieder erforderlich . 
2. Satzungsände rungen, die von Aufsichts -, Gerichts - und Finanzbehörd en 
aus formalen Gründen verlangt werden, kann der Vorstand von sich aus 
vornehmen. Diese Satzungsände rungen müssen allen Vereinsmitgl iedern alsbald 
schriftlich mitgeteilt werden. 
3. Bei Auflösung des Vereins oder bei Wegfall steuerbegüns tigten Zweckes 
fällt das Vereinsvermö gen an eine Körperschaft  des öffentlichen  Rechts oder 
eine andere steuerbegüns tigte Körperschaft  zwecks Verwendung für die 
Förderung der Erziehung oder Betreuung von Kindern. 
  
§  1 4  I n k r a f t t r et en  d er  S a t z u n g  
Die Satzung tritt am 17.12.2007 in Kraft. 

München den 17.12.2007 

 


